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Immissionsschutz auf der Baustelle

Zielsetzung

Lärm hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität von Mensch und Tier. Permanente 
Lärmeinwirkung kann zur Überreizung des Nervensystems und damit zu Gesundheitsschäden führen. In 
dicht bebauten Gebieten mit hohem Infrastrukturstandard ist Baulärm nach dem Verkehrslärm die 
bedeutendste Lärmquelle.

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz soll jede Baustelle so geplant, eingerichtet und betrieben 
werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche von Baustellen auf ein 
Mindestmaß reduzieren.

Maßnahmen

• Einhaltung 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) in Verbindung mit der EU  
Richtlinie 2000/14/EG

• Einhaltung Landes-Immissionsschutzgesetze
• Einhaltung Ausführungsvorschriften zu Landes-Immissionsschutzgesetzen
• Einsatz lärmarmer Baumaschinen gemäß RAL-UZ 53
• Einhaltung aller vereinbarten Schutzzeiten und Lärmschutzmaßnahmen
• Einhaltung EG 2000, Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im 

Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG
• Die erfolgten Maßnahmen sind entsprechend aussagekräftig z.B. mittels Fotos, Protokollen, 

Aktenvermerken, Bautagebuch usw… durch den AN zu dokumentieren und der Schlussrechnungen 
beizulegen. Weitere Vorgaben in den Vergabeunterlagen zu diesem Themenbereich sind ebenfalls zu 
beachten.
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Müll- und Schuttbeseitigung/ Abfallarme Baustelle

Zielsetzung

Wenn Gebäude errichtet, saniert, umgebaut oder abgebrochen werden, fallen Abfälle inForm von Bauschutt, 
Bodenaushub, Materialresten, Verpackungen, Altholz usw. an. Baustellenabfälle nehmen einen nicht 
unerheblichen Anteil am Gesamtabfallaufkommen ein. Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
sollen Abfälle vermieden und erst in zweiter Linie verwertet werden. Nicht vermeidbare und nicht 
verwertbare Abfälle sind umweltverträglich zu beseitigen.

Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von nichtverwertbaren Reststoffen, 
weitestgehende und möglichst hochwertige, ordnungsgemäße und schadlose Verwertung unvermeidbarer 
Abfälle sowie die gemeinwohlverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Reststoffen.

Durch die Vermeidung von nicht verwertbaren Reststoffen wird ein wichtiger Beitrag zur 
Ressourcenschonung geleistet. Gleichzeitig können Einsparungen durch geringere Entsorgungskosten 
realisiert werden.

Maßnahmen

• Nach dem KrWAbfG und Landesabfallgesetz sind Abfälle zu vermeiden, zu verwerten oder umweltgerecht 
zu entsorgen. Dazu sind die Abfälle auf der Baustelle nach den Vorgaben der aktuell gültigen 
Gewerbeabfallverordnung zu trennen.  

• Die Bauabfälle werden mindestens in die Fraktionen Wertstoffe (Metalle) / Holz / Mineralische Abfälle / 
gemischte Baustellenabfälle / Problemabfälle bzw. Schadstoffhaltige Abfälle getrennt. 

• Die erfolgten Maßnahmen sind entsprechend aussagekräftig z.B. mittels Fotos und Lieferscheinen usw… 
durch den AN zu dokumentieren und der Schlussrechnungen beizulegen. Weitere Vorgaben in den 
Vergabeunterlagen zu diesem Themenbereich sind ebenfalls zu beachten.
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Staubschutz auf der Baustelle
Zielsetzung

Unter Staub versteht man im Allgemeinen feststoffliche Schwebeteilchen in Gasen oder Luft, bzw. deren 
Ablagerung. Je nach Staubart, bezogen auf die stoffliche Zusammensetzung der Staubpartikel und 
Korngröße des Staubes, kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zu weit reichenden (Folge-) 
Schäden kommen.

Staub entsteht auf den Baustellen in der Regel bei der Be- und Verarbeitung von Baustoffen durch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten, bei denen es zu mehr oder minder hohen Staubentwicklungen 
kommt.

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Beschäftigten 
auf der Baustelle und anderen beteiligten Personen erreicht. Außerdem
soll die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen geschützt werden.

Durch die Verringerung von Staub wird ein wichtiger Beitrag geleistet, den Gesundheitsschutz auf der 
Baustelle und der unmittelbaren Nachbarschaft zu gewährleisten.

Maßnahmen

• Maschinen und Geräte müssen mit einer wirksamen Absaugung ausgestattet sein. Anfallende Stäube 
sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. 

• Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche muss, soweit technisch möglich, verhindert 
werden. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder 
saugende Verfahren auszuführen.

• Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben müssen dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. Die Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet und geprüft werden. 

• Einsatz Staubschutzmasken gemäß TRGS 500.
• Einsatz Lüftungsanlagen, wenn erforderlich.
• Die erfolgten Maßnahmen sind entsprechend aussagekräftig z.B. mittels Fotos, Protokollen, 

Aktenvermerken, Bautagebuch usw… durch den AN zu dokumentieren und der Schlussrechnungen 
beizulegen. Weitere Vorgaben in den Vergabeunterlagen zu diesem Themenbereich sind ebenfalls zu 
beachten.
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Boden- und Grundwasserschutz

Zielsetzung

Die Einwirkungen auf den Boden und die Vegetation können grob in mechanische und chemische 
Einwirkungen unterteilt werden. Mechanische Einwirkungen entstehen vor allem durch Aushub und 
Verdichtungsmaßnahmen. Chemische Einwirkungen, die zudem das Grundwasser belasten, entstehen unter 
üblichen Baustellenbedingungen durch bestimmte Arbeitsvorgänge, durch die gasförmige, flüssige und feste 
Stoffe in den Boden gelangen können.

Ziel muss es daher sein, Boden, Vegetation und Grundwasser vor schädlichen Stoffeinträgen und 
mechanischen Schäden zu schützen. Der vorhandene Boden ist nach der Baumaßnahme in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen und im Falle von Altlastenentsorgungen zu rekultivieren.

Maßnahmen

• Vermeidung von Kontaminierung durch chemische Verunreinigungen
• Kontaminierte Böden getrennt behandeln / lagern und fachgerecht entsorgen.
• Die Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung ist zu befolgen
• Stoffe mit folgenden R-Sätzen R50 / R51 / R52 / R53 / R54 / R55 / R56 / R57/ R58 / R59 bzw. H-Sätzen 

H400 /  H410 /  H411 / H412 /  H413 /  H420 dürfen keinesfalls in die Umwelt gelangen. Diese Stoffe 
sind in auslaufsicheren Behältern gesichert zu lagern. 

• Absolutes Sauberhalten der Baustelle, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Abfall- und 
Schuttresten zu vermeiden. 

• Die erfolgten Maßnahmen sind entsprechend aussagekräftig z.B. mittels Fotos, Protokollen, 
Aktenvermerken, Bautagebuch usw… durch den AN zu dokumentieren und der Schlussrechnungen 
beizulegen. Weitere Vorgaben in den Vergabeunterlagen zu diesem Themenbereich sind ebenfalls zu 
beachten.
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen

Zielsetzung

Ziel des Kriteriums ist, die Verwendung von Bauprodukten bereits in der Planungsphase zu reduzieren bzw. 
zu vermeiden, die aufgrund ihrer Schadstoffgehalte oder Schadstofffreisetzungen ein Risikopotenzial für die 
Umweltmedien Grundwasser, Oberflächenwasser, Boden und Luft darstellen sowie gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch Anreicherung in den Nahrungsketten oder Verunreinigung der Innenraumluft 
verursachen können. Dies bezieht sich auf die Verarbeitung auf der Baustelle und auf die Nutzungsphase 
sowohl innen als auch außen liegender Produkte.

Wirkungen während des Transports und der Entsorgung (Rückbau, Abbruch, Aufbereitung, Weiter- und 
Wiederverwendung, Beseitigung) werden vorerst nicht adressiert. Dies gilt auch für die werkseitige 
Herstellung – mit Ausnahme von Bauprodukten, die sowohl während der werkseitigen Verarbeitung als auch 
während der Nutzung des Gebäudes flüchtige organische Verbindungen emittieren.

Um die Risiken für die lokale Umwelt möglichst gering zu halten, ist eine sorgfältige  Auswahl schadstoff- 
und emissionsarmer Bauprodukte erforderlich.

Im Rahmen der Bewertung werden alle Bauteile  und Bauteilschichten mit Schadstoffpotenzialen betrachtet, 
die mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen auf Boden und Wasser haben können. Bezüglich der lokalen 
Luftverunreinigung  sind alle Bauprodukte relevant, die Emissionen freisetzen und im Besonderen jene, die 
eine direkte Auswirkung auf die Innenraumluftqualität haben.

Die sorgfältige Auswahl der Bauprodukte ist die entscheidende Grundlage für die erfolgreiche Vermeidung 
der Risiken für die lokale Umwelt und hat Auswirkungen auf den Planungsprozess. Dies gilt vor allem für die 
Bauprodukte, die frühzeitig festgelegt werden wie z. B. im Bereich des Daches, der Fassade und der 
regenwasserführenden Bauteile und für die Planung der Kältetechnik. In der Regel existieren für die meisten 
Bauprodukte Alternativen mit geringeren Risiken für die Umwelt.
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen

Bewertung

Im Rahmen der Bewertung werden die potenziellen Schadstoffe einzeln und produktbezogen abgefragt und 
je nach Vorkommen verschiedenen Qualitätsniveaus (QN) zugeordnet.

Die zu bewertenden potenziellen Schadstoffe sind:

1. Gefährliche und besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)1),
2. Gefährliche Stoffe, die ausgelaugt werden können,
3. Schwermetalle,
4. Flüchtige organische Verbindungen (VOC)2) inkl. organische Lösemittel,
5. Halogenierte Kälte- und Treibmittel,
6. Biozide.

Die in diesem Kriteriensteckbrief gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in 
Bauprodukten beziehen sich auf solche Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. 
Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt. Bauprodukte sind 
beispielsweise von folgenden Regelungen betroffen: 

 
• Anhang XVII (beschränkte Stoffe) und Anhang XIV (zulassungspflichtige Stoffe) der
• europäischen Chemikalienverordnung REACH,
• Anhang I der europäischen Verordnung über persistente organische Stoffe (POP-
• Verordnung),
• europäische Biozid-Verordnung,
• Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (für ggf. eingesetzte Haustechnik),
• Chemikalienverbotsverordnung
• Altholzverordnung
• Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik
• Technische Baubestimmungen nach den Landesbauordnungen
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen
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Produktdeklaration – bauökologische Anforderungen
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Produktdeklaration – nachhaltige Materialgewinnung

Zielsetzung

Ziel des Kriteriums ist die Förderung der nachhaltigen Gewinnung von Materialien sowie die Förderung der 
Biodiversität. In Bezug auf die nachhaltige Materialgewinnung fördert das Kriterium die Verwendung von 
Materialien, deren Gewinnung und Verarbeitung anerkannten ökologischen Standards entsprechen. In Bezug 
auf die Biodiversität soll das Kriterium dazu beitragen, den Erhalt und die Vielfalt von Arten im Sinne der 
biologischen Vielfalt zu fördern.

Im Anwendungsbereich von Hölzern bzw. Holzwerkstoffen im Baubereich haben Wälder eine herausragende 
Bedeutung für die Sicherung und nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und für die 
Bewahrung der biologischen Vielfalt.
Unverzichtbare Voraussetzungen zur Eindämmung der anhaltenden Zerstörung und Degradierung von 
Wäldern weltweit sind eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und legaler Holzeinschlag.

Dabei ist es primäres Ziel, durch Ausschluss von Holz und Holzwerkstoffen aus unkontrollierter Gewinnung 
die gefährdeten tropischen, subtropischen und borealen Waldregionen der Erde zu schützen. Der globalen 
Waldzerstörung soll durch die Förderung des nachhaltig gewonnenen Rohstoffes Holz entgegengewirkt 
werden.
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Produktdeklaration – nachhaltige Materialgewinnung

Bewertung

Für die verbauten Hölzer und Holzwerkstoffe sowie für temporär eingesetzte Hölzer (Bauholz, Schaltafeln, 
etc.) ist durch Zertifikate nachzuweisen, dass diese nicht aus unkontrollierter Gewinnung stammen. 

Hölzer und Holzprodukte aus regionaler bzw. europäischer Forstwirtschaft sowie weltweit tropische, 
subtropische und boreale Hölzer dürfen nur dann verwendet werden, wenn vom Lieferanten des Holzes / des 
Holzproduktes durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des 
Herkunftsforstes nachgewiesen wird.

Als Nachweis werden gemäß des „Gemeinsamer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 22. Dezember 2010 (GMBl 2010, Nr. 
85/86), daher folgende Zertifikate für eine Nachweisführung anerkannt:

• PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),
• FSC (Forest Stewardship Council),
• vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise bei erbrachtem Nachweis, dass die für das jeweilige 

Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllt werden. 
• Vergleichbare Zertifikate bzw. Einzelnachweise sind gemäß dem o.g. Erlass nachzuweisen.
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Produktdeklaration – nachhaltige Materialgewinnung
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